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Vorlagentyp Fraktionsantrag 

Vorlagennummer AT-3/2024 

Fachbereich Allgem. Verwaltung 

Sachbearbeiter Gisela Ehrhardt 

Aktenzeichen  

  
 

 
 
 
Stadt 
Bad König 

Datum 22.03.2024 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion Status 
Stadtverordnetenversammlung 21.03.2024 beschließend öffentlich 

 
Betreff: 
Alternativ-Antrag der SPD-Fraktion zum ZBK-Antrag 7 bzgl. Haushaltsplan 2024 Produkt 
454101, Nr. 13: Gemeindestraßen 
 
 
Sachdarstellung: 
Im vorliegenden Haushaltentwurf sind 703.800 als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
für den Unterhalt der Gemeindestraßen hinterlegt. Wie bereits im ZBK-Antrag dargestellt, wäre 
eine Aufstockung dieser Mittel sinnvoll. Dazu bedarf es zusätzlicher Mittel.  
Im aktuellen Haushaltsansatz sind Erträge von 10.500 Euro für die Kurtaxe hinterlegt. Es ist ge-
plant, dass bereits im nächsten Monat eine neue Kurbeitragssatzung verabschiedet wird, die noch 
in diesem Jahr zusätzliche Einnahmen generieren wird. Nach unserer Schätzung sind jährliche 
Mehreinnahmen von bis zu 100.000 Euro möglich. (Basis: 270 Betten x 365 Tage x 50% Auslas-
tung x 2,40 Euro=118.260 Euro) 
Dadurch können allgemeine Haushaltsmittel, die im Bereich Kurverwaltung für den Unterhalt der 
Therme eingesetzt werden, in gleicher Größenordnung freigesetzt werden. Die so freigesetzten 
Mittel sollen für den Unterhalt der Gemeindestraßen verwendet werden.   
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
  Betrag in 

Euro 
Produkt-
nummer 

Kosten-
stellen-
nummer 

Sach-
konto-num-

mer 

Investitions- 
nummer 

Haushaltsjahr 
2023 

Keine (x  )       
        
Einnahmen (   )       
        
Ausgaben (   )       
        
Bei Ausgaben: Die Mittel stehen Deckungsvorschlag, wenn Mittel 
 nicht oder nur teilweise zur 
(   ) zur Verfügung  Verfügung stehen: 
  
(   ) nicht zur Verfügung  
  
(   ) teilweise zur Verfügung  
       mit              Euro  
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Beschlussvorschlag: 
Im Jahr 2024 sollen die durch zusätzliche Einnahmen für die Kurtaxe freigesetzten Mittel, die über 
dem Ansatz von 10.500 Euro liegen, für den Unterhalt der Gemeindestraßen (Produkt 454101, Nr. 
13) verwendet werden.  
 

 
 




